
 

*unter digitalen Medien verstehen wir mobile Endgeräte (Tablets, Smartphones,  
  Smartwatches, Netbooks, Laptops, Spielekonsolen, …) 
 
*Ggf. wird die App Apple Classroom eingesetzt, die die unterrichtliche Kontrolle  
  der Geräte ermöglicht. Der Homebildschirm kann mit der App eingesehen werden,  
  die geöffneten Apps werden angezeigt, eine Einsicht in die eigenen Dateien ist aber  
  zu keiner Zeit möglich. 

Mediennutzung Reformschule

Präambel

Wir erkennen die Bedeutung eines verantwortungsvollen Umgangs mit digitalen Medien* in 

der schulischen Umgebung an. Wir sind uns bewusst, dass Handys, Tablets und Co eine 

wichtige Rolle in unserem Leben spielen, aber wir verpflichten uns, sie während des 

Unterrichts und in schulischen Aktivitäten angemessen zu nutzen, um eine störungsfreie 

Lernumgebung aufrechtzuerhalten. Tablets werden als Arbeitsgeräte verstanden. Fordert 

mich eine Lehrkraft auf, das Handy/Tablet etc. auszuhändigen, kooperiere ich ohne 

Diskussionen. Die Voraussetzung zur Nutzung eines iPads im Unterricht ist die Freigabe des 

Geräts über die App Apple Classroom. 

Wann darf ich meine digitalen Medien nutzen:

1. Im Unterricht* nur mit Erlaubnis der Lehrkraft (besonders Handy). 

2. In den Pausenzeiten und in der Zeit des Offenen Anfangs (Cafeteria / Flure etc.) 

dürfen keine digitalen Medien genutzt werden. 

3. Der offene Anfang in der Cafeteria ist Unterrichtszeit, d.h. die betreuende Lehrkraft 

entscheidet über die Nutzung der Medien (keine Handynutzung).  

4. Die jeweiligen Lehrkräfte entscheiden ob die Handys vor dem Unterricht abgegeben 

werden müssen, um einen störungsfreien Unterricht zu gewährleisten. 

 

Was darf ich mit meinen digitalen Medien nicht machen:

1. Es werden ohne Erlaubnis der Lehrkräfte keine Fotos, Videos oder 

Audioaufnahmen im Unterricht und der Pause erstellt oder verbreitet. 

2. Der Gebrauch meiner Medien ist sauber: Ich konsumiere und tausche Medien nur 

im legalen Rahmen (Musik, Bilder, Videos, Text, …). Gewalt und Drogen 

verherrlichende, politisch extreme, rassistische und pornografische Inhalte sind 

verboten. Das gilt auch für gewaltverherrlichende Spiele (Ballerspiele).  

 

Wo darf ich meine digitalen Medien nutzen: 

1. Im Neubau & allg. auf dem Schulgelände dürfen digitale Medien für unterrichtliche 

Zwecke genutzt werden (Erlaubnis der Lehrkraft vorausgesetzt). 

2. Sie dürfen NICHT im Altbau und im Speiseraum genutzt werden. 


